
 
Fahrrad- und Motorfahrradordnung Schule Uetendorf Sekundarstufe  
Haltung / Grundsätze / Regeln per Oktober 2025 
 
Haltung: 

●​ Die Schülerinnen und Schüler sollen 
den Schulweg möglichst alleine 
bewältigen. Keine Eltern-Taxis. 
(Sicherheitsfragen beim Schulhaus, 
Gesundheit der Jugendlichen). 

●​ Wir ziehen aus Sicht der Schule 
Fahrräder ohne Elektro- oder 
Motorunterstützung vor.  
(Fitness/ Sicherheit/ beschränkt geeignete 
Parkmöglichkeiten). 

 
 
Grundsätzlich Schulweg (Zuhause - > Schule/ Schule -> Zuhause): 

●​ Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern.  
●​ Die Gemeinde Uetendorf stellt ihren Schülerinnen und Schülern Parkmöglichkeiten für 

Fahrräder und Mofa (Motorfahrräder mit Tretmöglichkeit) zur Verfügung.  
●​ Für den Betrieb und die Regeln der Parkmöglichkeiten ist die Schulleitung zuständig. 

 
Grundsätzlich Schulbetrieb: 

●​ Alle Schülerinnen und Schüler haben für Ausflüge, Exkursionen, Sportaktivitäten, 
Lager ein funktionierendes Fahrrad ohne Tretunterstützung bereit zu stellen. 

●​ Das Tragen eines Helms ist obligatorisch und selbst mitzubringen. 
 
Besondere Regeln: 
E-Bikes oder “Töffli” für den Schulweg: 
-​ Ein langsames E-Bike (Tretunterstützung bis 25 km/h, ohne Nummernschild) darf beim  

Schulhaus in den Veloständern parkiert werden. Schülerinnen und Schüler müssen die  
gesetzlichen Vorgaben dazu einhalten ->Jugendliche dürfen erst ab 14 Jahren mit E-Bikes  
fahren; sie benötigen dafür den Führerausweis der Kategorie M. Ab 16 Jahren braucht es  
für langsame E-Bikes keinen Führerausweis mehr. 

-​ Ein schnelles E-Bike (Tretunterstützung bis 45km/h, mit Nummernschild) und ein “Töffli”  
gelten als Motorfahrrad (Mofa) und müssen auf den Mofa-Plätzen der Schule abgestellt  
werden. Es  muss eine Bewilligung bei der Schulleitung eingeholt werden (via Sekretariat). 
Die SuS. müssen die gesetzlichen Vorgaben dazu einhalten -> Für schnelle E-Bikes und  
“Töfflis” brauchen alle einen Führerausweis (mindestens Kategorie M). 

E-Trottis und E-Scooters: 
-​ Für E-Trottis und E-Scooters (ohne Tretmöglichkeit) stellt die Schule keinen Parkplatz zur  

Verfügung. 
 
 
Kollegium und Schulleitung Sekundarstufe, 06.10.2025 

https://www.ch.ch/de/fahrzeuge-und-verkehr/autos-und-andere-fahrzeuge/velofahren-in-der-schweiz/#velo
https://www.ch.ch/de/fahrzeuge-und-verkehr/autos-und-andere-fahrzeuge/velofahren-in-der-schweiz/#velo

